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(54) Verfahren zur Herstellung eines gemusterten Glasgewebes

(57) Verfahren zur Herstellung eines gemusterten
Glasgewebes, insbesondere für Glastapeten od. dgl.,
gekennzeichnet durch die Verarbeitung von Glasfaser-
garnen auf einer mustergesteuerten Jaquardmaschine,
wobei für die Kette ein Glasfasergarn mit einem Titer
zwischen 130 tex und 150 tex, vorzugsweise 139 bis
142 tex, und für den Schuß ein Glasfasergarn mit einem
Titer zwischen 190 tex und 400 tex, vorzugsweise 215
tex, verwendet werden, und die Schwankungen im Titer
unter einem Wert von ± 10 %, vorzugsweise ± 7 % lie-
gen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung eines gemusterten Glasgewebes, ins-
besondere für Glastapeten od. dgl.
[0002] Zur Herstellung von Glasgeweben werden
bereits seit vielen Jahrzehnten Schaftwebstühle einge-
setzt. Dies gilt auch für die Herstellung von Glastape-
ten, die seit ebenfalls mehr als 25 Jahren üblich ist. Mit
Hilfe solcher Schaftwebstühle läßt sich aber kein gemu-
stertes Gewebe herstellen. Für Glasgewebe, das zu
Verstärkungszwecken in Kunststoffbauteile eingelegt
werden soll, spielt dies keine Rolle. Anders verhält es
sich allerdings bei Glastapeten, bei denen man gerne
eingewebte Muster hätte, die aber bisher auf dem Markt
nicht zur Verfügung stehen.
[0003] Um diesem Mangel abzuhelfen, ist ein Verfah-
ren zur Herstellung eines gemusterten Glasgewebes
erfindungsgemäß gekennzeichnet durch die Verarbei-
tung von Glasfasergarnen auf einer mustergesteuerten
Jaquardmaschine, wobei für die Kette ein Glasfaser-
garn mit einem Titer zwischen 130 tex und 150 tex, vor-
zugweise 139 bis 142 tex, und für den Schuß ein
Glasfasergarn mit einem Titer zwischen 190 tex und
400 tex, vorzugsweise 215 tex, verwendet werden, und
die Schwankungen im Titer unter einem Wert von ± 10
%, vorzugsweise ± 7 % liegen.
[0004] Bei sehr umfangreichen der vorliegenden Erfin-
dung zugrunde liegenden Versuchen hat es sich
gezeigt, daß die bislang nie gelungene Verarbeitung
von Glasfasern auf Jaquardmaschinen, die der Grund
dafür ist, daß gemusterte Glasgewebe bislang nicht zur
Verfügung stehen, sich doch herstellen lassen, wenn
die vorstehend angesprochenen Grenzwerte, ins-
besondere die sehr engen Schwankungen im Titer, d. h.
dem Tausendmetergewicht des verwendeten Glasfa-
sergarns, eingehalten werden. Die Schußdichte soll
dabei zwischen 30 und 80 Faden pro 10 cm, vorzugs-
weise etwa 50 Faden pro 10 cm, betragen. Unterhalb
etwa 30 Faden pro 10 cm Schußdichte wird das
Gewebe völlig flach und eine Jaquardstrukturierung ist
kaum mehr sichtbar. Bei zu hoher Schußdichte, etwa im
Bereich von 80 Schußfäden pro 10 cm Gewebe erge-
ben sich Probleme mit der Weblaufeigenschaft und es
treten vermehrt Kettbrüche auf.
[0005] Bei der erfindungsgemäßen Verarbeitung von
Glasfasergarnen auf einer mustergesteuerten Jaquard-
maschine soll auch mit einer hohen Kettdichte zwischen
40 und 100, vorzugsweise 80, Faden pro 10 cm gear-
beitet werden.
[0006] Eine erhebliche Verbesserung der Sichtbarkeit
der Jaquardstrukturierung ergibt sich in Weiterbildung
der Erfindung auch dadurch, daß die Glasfasergarne
eine Texturierung aufweisen, wobei der Texturiergrad
der Kettfäden wesentlich kleiner sein soll als der Texturi-
ergrad der Schußfäden.
[0007] Glasfasergarne lassen sich bisher nur äußerst
schlecht und nur in einigen wenigen Farben einfärben,

wobei die Einfärbung selbstverständlich nur darin
bestehen kann, daß man das Glas aus dem die Fila-
mente aus denen die Grundfasern für das Glasfaser-
garn bestehen, entsprechend einfärbt. Angesichts der
äußerst geringen Dicken der Filamente in der Größen-
ordnung von einigen Mikrometern kommt aber selbst
ein kräftiger Farbton des Ausgangsglases nicht mehr
als entsprechende Farbgebung der Filamente und
damit des fertigen Garns zum Tragen.

[0008] Um dennoch farbige gemusterte Glasgewebe
herstellen zu können, ist in weiterer Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen, daß den
Glasfasergarnen, insbesondere für den Schuß, neben
Grundfasern aus Glasfilamenten auch farbige Kunst-
stofffasern beigemischt sind. Beispielsweise kann für
die Schußfäden ein Mischgarn mit nicht brennbarem
Polyesteranteil (Trevira CS) Verwendung finden.
[0009] Die kräftige Einfärbung der Kunststofffasern
gibt dem Glasfasermischgarn eine gewünschte belie-
bige Farbe. Durch den hohen Anteil an Glasfaserfila-
menten, der vorzugsweise erheblich über 50 % liegen
soll, und durch die Verwendung spezieller nicht brenn-
barer Kunststoffe werden aber die vorteilhaften Eigen-
schaften eines Glasgewebes auch bei diesen
Mischgarnen noch beibehalten.
[0010] Das fertige gemusterte Gewebe kann in an
sich bekannter Weise dann mit einer Mischung aus
Stärke und Kunststoff beschichtet werden.
[0011] Bei der Verwendung des bevorzugten Glasfa-
sergarns für die Schußfäden mit einem Titer vom 215
tex wird beispielsweise ein Glasfasergarn aus drei
Grundfasern mit jeweils 66 tex und 9 µm Filamentdurch-
messer eingesetzt. Demgegenüber wäre bei einem
noch innerhalb des angegebenen Titerrahmens liegen-
den Glasfasergarn von 390 tex das Garn so ausgebil-
det, daß aus fünf Grundfasern von 71 tex mit wahlweise
9 µm oder 10,5 µm Filamentdurchmesser ausgegangen
wird. Die angegebenen alternativen Filamentdurchmes-
ser sind dabei optisch nicht zu unterscheiden und füh-
ren zu praktisch ein und dem gleichen Produkt mit 390
tex.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines gemusterten Glas-
gewebes, insbesondere für Glastapeten od. dgl.,
gekennzeichnet durch die Verarbeitung von Glasfa-
sergarnen auf einer mustergesteuerten Jaquard-
maschine, wobei für die Kette ein Glasfasergarn mit
einem Titer zwischen 130 tex und 150 tex, vorzugs-
weise 139 bis 142 tex, und für den Schuß ein Glas-
fasergarn mit einem Titer zwischen 190 tex und 400
tex, vorzugsweise 215 tex, verwendet werden, und
die Schwankungen im Titer unter einem Wert von ±
10 %, vorzugsweise ± 7 % liegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mit einer hohen Kettdichte zwischen
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40 und 100, vorzugsweise 80, Faden pro 10 cm
gearbeitet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Schußdichte zwischen 30
und 80, vorzugsweise 50, Faden pro 10 cm beträgt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Glasfasergarne
eine Texturierung aufweisen, wobei der Texturier-
grad der Kettfäden wesentlich kleiner ist als der
Texturiergrad der Schußfäden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß den Glasfasergar-
nen, insbesondere für den Schuß, neben den
Grundfasern aus Glasfilamenten auch, vorzugs-
weise farbige Kunststofffasern beigemischt sind.

6. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch
die Verwendung eines Mischgarns mit nichtbrenn-
barem Polyester (Trevira CS).

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß das fertige gemu-
sterte Gewebe mit einer Mischung aus Stärke und
Kunststoff beschichtet wird.
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